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Regeste

Alters- und Hinterlassenenversicherung Verzugszinsen: Objekt der Verzinsung bildet die
fällige Beitragsschuld

Erwägungen

E. 1
In Gutheissung der Beschwerde wird der angefochtene Einspracheentscheid der
Ausgleichskasse vom 1. Juni 2016 aufgehoben und es wird festgestellt, dass die
Beschwerdeführerin der Ausgleichskasse für die mit der Nachtragsabrechnung vom 17.
Februar 2016 geltend gemachten Beiträge keinen Verzugszins zu leisten hat.

E. 2
Es werden keine Verfahrenskosten erhoben.

E. 3
Die ausserordentlichen Kosten werden wettgeschlagen.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.


